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Öffentliches Auftragswesen 
Einführung der Ausgabe 2009 der VOB, VOL und VOF, sowie der Verordnung über 
die Vergabe von Aufträgen im Bereich des Verkehrs, der Trinkwasserversorgung 
und der Energieversorgung (Sektorenverordnung – SektVO)” 
 
Im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 30, S. 724 ff. vom 10. Juni 2010 wurde die  
 

Verordnung  
zur Anpassung der Verordnung über die Vergabe 

öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV) sowie der 
Verordnung über die Vergabe von Aufträgen im Bereich des Verkehrs, 

der Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung (Sektorenverordnung – SektVO) 
vom 07. Juni 2010 

 
bekannt gegeben. Sie tritt damit am Freitag, 11. Juni 2010 in Kraft. 
 
Bezugnehmend auf meinen Runderlass vom 09. November 2006 (Aktenzeichen: 176.601-

00-021/02-02) weise ich darauf hin, dass die Neufassungen der Vergabeordnungen 

anzuwenden sind. Mein Runderlass vom 09. November 2006 (Aktenzeichen: 176.601-00-

021/02-02) tritt hiermit außer Kraft. 

 

 

Damit ist ab Freitag, den 11. Juni 2010 die nachfolgende Verordnung anzuwenden. 

 

Verordnung über die Vergabe von Aufträgen im Bereich des Verkehrs, der 

Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung (Sektorenverordnung – SektVO) vom 

23. September 2009, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009 Teil I Nr. 62, ausgegeben am 

28. September 2009 

 

 Innenministerium 
Mecklenburg-Vorpommern 
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Gemäß § 21 Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik sind bei der Vergabe von Leistungen 

die VOB/ VOL anzuwenden. Für alle Auftragsvergaben sind ab Freitag, den 11. Juni 2010 

die nachfolgenden Fassungen anzuwenden. 

 

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A und B Ausgabe 2009, vom 

31. Juli 2009, Bundesanzeiger Jahrgang 61, ausgegeben am Donnerstag, dem 

15. Oktober 2009, Nummer 155a 

 

Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil A (VOL-A) Ausgabe 2009, vom 

20. November 2009, Bundesanzeiger Jahrgang 61, ausgegeben am Dienstag, dem 

29. Dezember 2009, Nummer 196a 

 

Ebenso ist ab Freitag, den 11. Juni 2010 die nachfolgende Fassung der VOF anzuwenden. 

 

Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen – VOF - Ausgabe 2009, vom 

18. November 2009, Bundesanzeiger Jahrgang 61, ausgegeben am Dienstag, dem 

8. Dezember 2009, Nummer 185a 

 

 

Im Übrigen verweise ich auf den beiliegenden Erlass des Bundesministeriums für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung vom 25.Mai 2010 (B 15 – 8163.4/3 – 3). 

 (Anlage 60500_2010_01_AnlageErlass_v_100525.pdf) 

 

Ich bitte um Beachtung. 

 

Zusatz für die Landräte als untere Rechtsaufsichtsbehörden: 
Ich bitte die Ihrer Rechtsaufsicht unterstehenden kommunalen Körperschaften hiervon zu 
unterrichten. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Schweidler 
 
 
 


